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Verb,.n~ der Professoren Osterreichs 
\., 'VdPO 1dt1}~~Ulf 
Parteiunabhängige Lehrergewarkschaft 

Sfandesverfrefung der ,Lehrer an AHS, BMS & BHS 

Bundesobman 
Dr. Walter Marinovic 

A-1180 Wien, Gentzgasse 132/3 
Telefon 0222/4746314 

L 

A-1030 Wien, Gerlgasse 1 a/1 
Telefon,0222!791219 

/ 

An das 

Präsidium des Parlaments 

Dr.Karl Renner ding 3 
1010iJien 

1 .... uT' 7 , ._.'_ ;~:;-.1: . Un .1", 

! ; Z. OKT. 1187 
I Ver_LI_It.' .,,:"-=--:-. ~. ~~~~~ 

',Jien, 29.9.1987 

Betrifft: ~ntwurf eines BundeSiesetzes, mit dem das Schulzeitge

setz 1985 geändert wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Der Verband der Professoren liberreicht Ihnen 25 Ausfertigun3en 

eier ütellun2;nahme zum obgenannten Gesetzesentwurf und bittet um 

Berticksichtigung seiner Vorschläge. 

Mit dem Ausdruck vorzliglicher Hochachtung 

(1 I 

L < ~/h ~t. 'e-

12/SN-49/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Verband der Professoren Usterreichs 
VdPU 

Parteiunabhängige Lehrergewerkschaft 
Slandesvertreiung der Lehrer an AHS, BMS & BHS 

Bundesobmann 

Dr. Walter Marinovic 
A-1180 Wien, Gentzgasse 132/3 

Telefon 0222/4746314 

L 

A-1030 Wien, Gerlgasse 1 a/1 
Telefon 0222/791219 

An das 

BNUKS 

~inoritenplatz 5 
1014-,hen 

Viien, 29.9,1987 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schul~eitgesetz 1985 
geändert wird. 

Der Verband der Professoren dankt für die übermittlung des Entwurfs 

und bittet, folgende Anregungen zu berüc~sichti3en: 

ad § 2 Abs.2: 
Eine maßvolle Flexibilisierung der Semesterferien kann im Interesse 

der Entflechtung der Urlaubszeiten toleriert werden. Der vorgeschla

ßenen Regelung, die das Sommersemester auch um zVIei Wochen verkürzen 

kBnnte, kann aber aus pädagogischen Gründen nicht zugestimmt werden. 

Das Som~ersemester ist, insbesondere in den Abschlußklassen durch die 
Reifeprüfung, aber auch in den anderen Klassen dU~Ch mehrere Feier

taGe und durcb. die für die Jahresbeurteilune; erforderlichen Prüf'ungen 
ohnehin :3tö.rker belastet. ~'md.erersei ts ist es richtic::, wsrtn im ~nt\'lUrf 

die Zeit zwischen Weihnachts- und Semesterferien nicht verklirzt wird. 

Es wird daher eine flexible Reseluns vor~eschI3~en, die für den 3esinn 
~er 8enasterfarien folcende Varianten vor3ieht: 
in Bur:;enland, J'Tiederösterrdch und 'Jien am '1. oder 2.I·jontaß im ~i'ebruar, 

in K~rnten, Oberösterreich, 3alzburg, 3teier~ark, Tirol und Vorarlberg 

~m 2.oder 3.Monta3 im Februar. 

ad § 2 Abs.5: 

30fern eü:e j?rei63~edes-Samstags vor den .Semesterferien erfolzt, 

sollte dies nicht unter Anrechnung auf 3reisaben von Unter~ichtsta3en 

für ~iie~2rholunGsprlifun3enl ~lt2rnspr9c~~a~e und Lehr3rkonfarenzen 
se;3c~~~ehen, da diese .D'rei,;aben aus schulor:~;o.ni8atorischen Gründen not-

l'-li t der .3i -::t 3 um BerUcksichti~un~ di·esefl 
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